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Einleitung

„Die (…) Zweifel an der Zweckmäßigkeit der geltenden Altersgrenze für die heutigen Ver
hältnisse werden durch einige in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Entwicklun
gen genährt, die zu einander teilweise widersprechenden Schlüssen führen können. Die 
längere Lebenserwartung der Menschen, der zunehmende Anteil der Älteren an der Ge
samtbevölkerung auf der einen, die Umwandlung unserer wirtschaftlichen und sozialen 
Lebensbedingungen und der möglicherweise daraus resultierende Rückgang der Zahl der 
noch erwerbstätigen alten Leute auf der anderen Seite lassen eine Überprüfung der Alters
grenzen, die in der Vergangenheit festgesetzt worden sind, notwendig erscheinen.“
(Kindel & Schackow 1957: 9)

Die Rente ist in vielen Ländern, so auch in Deutschland, eines der gewichtigsten The
men auf der politischen Agenda. Gewichtig ist sie vor allem, weil sie als tragende Säule 
des Sozialstaates großen Einfluss auf die soziale Gerechtigkeit innerhalb einer Gesell
schaft hat. Gewichtig ist sie aber auch, weil sie einen großen Teil des Staatshaushaltes 
einnimmt. Die Summen, die durch das Rentensystem verschoben werden, werden 
durch den demografischen Wandel tendenziell noch weiter steigen, da es mehr zu ver
sorgende Alte und weniger versorgende Junge gibt. Mit Gewicht und Einfluss steigt 
auch die Notwendigkeit, die Prinzipien, nach welchen dieses System Geld und andere 
Ressourcen verteilt, nach ethischen Gesichtspunkten kritisch zu reflektieren und ge-
gebenenfalls politisch zu korrigieren.

Regelmäßig kommt es daher zu Anpassungen am Rentensystem, um dieses idea
lerweise gerecht und gleichzeitig finanzierbar zu halten. Im Laufe der Zeit kam es im
mer wieder zu Veränderungen der Leistungshöhe für Empfänger, im Beitragssatz für 
die Erwerbsbevölkerung oder zur Verschiebung des Verhältnisses von staatlichen zu 
nicht-staatlichen (privaten) Leistungen. Besonders regelmäßig wurden aber die staat
lichen Zuschüsse erhöht, damit weder die Erwerbsbevölkerung noch die Rentnerin
nen und Rentner sich selbst unmittelbar zusätzlich belastet fühlen würden. Und dann 
ist da noch die Stellschraube, die häufig den größten Debattenraum einnimmt und an 
der schlussendlich doch selten gedreht wird: eine Nachjustierung der Altersgrenze.

Da die Menschen länger und auch länger gesund leben, können sie auch länger 
arbeiten, so das Argument derer, die die Altersgrenze hochsetzen möchten; doch der 
gesellschaftliche und teils politische Widerstand ist, zumindest in Deutschland, enorm. 
Dann gibt es diejenigen, die sie am liebsten heruntersetzen würden, weil nicht alle 
länger und länger gesund leben, sondern viele früh krank werden und früh sterben. 
Und zuletzt gibt es noch diejenigen, die die Altersgrenze vorzugsweise ganz abschaf
fen würden. Für sie liegt die Ungerechtigkeit nicht in der falschen Bestimmung, son
dern in der Nutzung einer kalendarischen Altersgrenze überhaupt. Denn immerhin, 
so das Argument, sagt das kalendarische Alter nichts oder fast nichts über die indivi
duelle Gesundheit oder Leistungsfähigkeit aus.



Man mag zuweilen den Eindruck haben, dass in Debatten über das Rentenein
trittsalter immer dieselben Argumente ins Feld geführt werden. Das heißt aber nicht, 
dass zu dem Thema bereits alles gesagt ist. Ganz im Gegenteil findet ein substanzieller 
Teil der moralphilosophischen Diskussion in der öffentlichen Debatte nicht statt. Da
bei müsste das doch eigentlich der Anspruch sein, wenn alle Seiten Ungerechtigkeiten 
adressieren und Gerechtigkeit schaffen wollen. Dass die Debatte über ein zentrales 
Instrument in einer zentralen Säule des Sozialstaates unterkomplex verläuft, ist mehr 
als bedauerlich. Deswegen soll diese Arbeit helfen, die moralphilosophische Bedeu
tung der kalendarischen Altersgrenze umfänglich und systematisch einzuordnen, um 
eine solide ethische Grundlage für politische Entscheidungen zu ermöglichen.

Dabei ist die kalendarische Altersgrenze nicht nur im Rentensystem ein Fixpunkt, 
sondern ebenso für die politische Partizipation (zum Beispiel Wahlalter), das Rechts
system (zum Beispiel Volljährigkeit) und viele andere gesellschaftliche Untersysteme 
(zum Beispiel Versicherungen, Bildung, Medizin). Aber in wohl keinem gesellschaft
lichen System ist dieser Fixpunkt so kontrovers und mit so vielen Erwartungen, Hoff
nungen und Befürchtungen aufgeladen wie im Rentensystem. Wie das Eingangszitat 
zeigt, finden diese Kontroversen auch schon ebenso lange statt, wie es das Rentensys
tem, wie wir es kennen, gibt. Daher bietet sich dieser Anwendungsfall besonders gut 
an, um kalendarische Altersgrenzen umfangreich zu hinterfragen und die Ergebnisse 
im nächsten Schritt auf andere Fälle zu übertragen.

Die Grundlage liberaler Moralphilosophie ist, dass niemand für etwas schlechter 
gestellt werden darf, wofür er oder sie nicht verantwortlich ist. Genau das ist bei kalen
darischen Altersgrenzen der Fall. Denn niemand wählt das eigene Alter. Aber wäre es 
bei individueller Vermessung nicht auch der Fall? Auch der genaueste Test, die ge
naueste Prüfung verallgemeinert ein bestimmtes Merkmal wie etwa eine Punktzahl, 
um auf ein anderes Merkmal wie z. B. Kompetenz zu schließen. Die Willkür der Ver-
allgemeinerung ist vielleicht geringer. Dafür ist aber schon allein die Herleitung der 
Verallgemeinerung mehr als strittig. Wieso hat man sich für dieses und kein anderes 
Testverfahren entschieden? Was ist, wenn jemand nur einen guten Tag hatte und des
wegen außergewöhnlich gut abschneidet? Oder lag es daran, dass der Prüfer ihn sym
pathisch findet? Das kalendarische Alter hingegen ist Manipulationen entzogen. Es ist 
transparent und eindeutig bestimmbar. Auf das kalendarische Alter können sich alle 
einigen. Niemand steht im Verdacht, durch Tagesform oder Sympathie besser oder 
schlechter abzuschneiden. Und alle trifft das kalendarische Alter gleich, niemand kann 
ihm entkommen. Ist es also wichtiger, die Willkür durch genauere Verfahren zu ver
ringern oder durch unzugängliche Faktoren wie das kalendarische Alter gleich und 
unstrittig zu verteilen?

Gleichheit ist ein zentraler Baustein der Gerechtigkeit, vielleicht sogar der zen
trale. Viele Menschen wünschen sich, dass alle gleichbehandelt werden. In fundamen
talen Fragen wie der Menschenwürde sollen Menschen meist besonders gleich, in we
niger fundamentalen Aspekten des Lebens vielleicht etwas weniger gleich behandelt 
werden. Zumindest über ein gewisses Minimum, darauf können sich viele Menschen 
einigen, sollte jeder Mensch auch unabhängig von persönlichen Entscheidungen ver
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fügen: ein Minimum an Möglichkeiten, an Ressourcen oder sogenannten Befähigun
gen. Schon hier zeigt sich, dass Gleichheit mehr als eine Bedeutung hat. Sie kann be
deuten, dass alle das gleiche Ergebnis oder die gleichen Chancen bekommen. Sie kann 
bedeuten, dass alle zu einem Zeitpunkt gleichbehandelt werden oder dass alle über 
einen Zeitraum, innerhalb dessen es Unterschiede geben kann, gleichgestellt sind. Sie 
kann bedeuten, dass alle gleich sind oder das Gleiche haben sollten. Sie kann bedeuten, 
dass alle gleich viel oder dass alle mindestens gleich viel haben sollten. Sie kann bedeuten, 
dass alle gleichbehandelt werden, weil sie gleich sind oder das Gleiche geleistet haben. 
Sie kann aber auch bedeuten, dass alle gleichbehandelt werden, obwohl sie ungleich 
sind und Unterschiedliches geleistet haben.

Jede dieser Varianten entspricht in der einen oder anderen Form unserem gängi
gen Moralverständnis. Und viele dieser Varianten finden sich auch in unseren Überle
gungen und Diskussionen zur Rente. Ist Gleichheit, für die Rente gesprochen, gleiche 
monatliche Rentenhöhe für gleiche geleistete Beiträge? Oder ist es die gleiche Summe 
auf die Lebenszeit betrachtet? Bedeutet Gleichheit, dass meine Einzahlungen und Aus
zahlungen sich die Waage halten sollten? Oder bedeutet Gleichheit, dass im Alter alle 
genug haben? Welche Gleichheit möchte ich und zu welcher Gleichheit können kalen
darische Altersgrenzen beitragen?

Gleichheit bildet den Kern sozialer Gerechtigkeit und den moralphilosophischen 
Ausgangspunkt dieser Arbeit. Entsprechend ausführlich wird sie im ersten Teil disku
tiert und ihre zentrale Rolle für Gerechtigkeit allgemein hergeleitet. Hier soll das allge
meine moralphilosophische Rüstzeug an die Hand gegeben werden, das für die spe
ziellen Anwendungsfälle des Alters und des Rentensystems gebraucht wird. Der erste 
Teil kann aber auch als selbstständige Einführung in die Gerechtigkeitstheorie gelesen 
werden.

Im zweiten Teil geht es konkret um die Philosophie des Alters. Was macht das 
Alter besonders? Welche Dimensionen des Alters gibt es und welche Zeitperspektive 
können wir einnehmen? Ist Altersdiskriminierung genauso zu behandeln wie Rassis
mus oder Sexismus? Die dort diskutierten philosophischen Fragestellungen sind für 
die späteren Anwendungsfälle kalendarischer Altersgrenzen von prinzipieller Bedeu
tung. Die Inhalte sind auch keine, die sich aus Alltagsdiskursen ergeben würden. So
fern man sich nicht konkret mit der Philosophie des Alters bereits auseinandergesetzt 
hat, empfiehlt sich eine Lektüre ausdrücklich. Sie belohnt dafür auch mit überraschen
den und relevanten Erkenntnissen.

Der dritte Teil der Arbeit ist ein soziologischer Einschub, in welchem es um die 
Frage geht, was mit Menschen passiert, die älter werden. Was passiert körperlich, was 
passiert geistig, was passiert sozial? Und wie viel davon ist natürlich oder notwendig, 
wie viel ist sozial konstruiert, zum Beispiel durch Stereotypen bedingt? Der praktische 
Zweck dieser Übung ist es, herauszuarbeiten, inwiefern man vom kalendarischen Alter 
auf die Lebenslage der Individuen schließen kann. Wie sich herausstellen wird, ist das 
zumindest in den Jahren um den Renteneintritt herum mehr als schwierig. Alle Men
schen altern, aber alle Menschen altern sehr ungleich. Erst viel später im hohen Alter 
kommt es dazu, dass alle Menschen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit hilfsbe
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dürftig sind. Mit Ende sechzig hingegen sind viele Menschen noch bei bester Gesund
heit und leben in großem Wohlstand. Es gibt auch in dieser Altersgruppe viele Men
schen in gesundheitlichen und materiellen Notlagen. Aber diese erreicht man nicht 
besonders zielgenau, indem man das kalendarische Alter als Kriterium heranzieht. 
Dieser dritte Teil bietet das Fundament für, oder besser gesagt gegen, das später heran
gezogene sozialpolitische Argument der „gemeinsamen Lebenslage“ der kalendarisch 
Alten.

Der vierte Teil diskutiert den Aufbau, die Funktionsweise und die Geschichte des 
Rentensystems in Deutschland. Denn praktische Philosophie findet nie im leeren oder 
rein theoretischen Raum statt. Daher hängt die Bewertung kalendarischer Alters-
grenzen davon ab, wie das jeweilige Rentensystem funktioniert und wie es die Alters
grenzen nutzt. Vor allem hängt ihre Bewertung davon ab, welche Ziele man eigentlich 
erreichen möchte. Diese sind, wie sich zeigen wird, im Rentensystem gar nicht so ein
deutig definiert, unterscheiden sich zwischen verschiedenen Ländern und wechseln 
auch bisweilen innerhalb der Geschichte des deutschen Rentensystems. So steht etwa 
mal Armutsverhinderung, mal Leistungsbelohnung, mal Lebensstandardsicherung 
im Fokus. Dieser Teil empfiehlt sich auch allein stehend für alle, die einen allgemei
nen Überblick über die Geschichte und Funktionsweise des Rentensystems erhalten 
wollen.

Der fünfte und letzte Teil der Arbeit ist der Anwendungsteil der kalendarischen 
Altersgrenzen. Die im ersten Teil diskutierte Gleichheit bildet die Basis für diese Un
tersuchung, welche unter die drei Oberbegriffe Willkür, Effizienz und Gleichheit gefasst 
wird. Ist Gleichheit im ersten Teil noch das philosophische Konzept als Ganzes, fasst 
Gleichheit hier eine Reihe unmittelbar abgeleiteter Ansprüche und Prinzipien zusam
men. Auch die Abwesenheit von Willkür als Pfeiler der Gerechtigkeit leitet sich unmit
telbar aus der zentralen Rolle der Gleichheit her. Effizienz ist eine Nebenbedingung, 
da im sozialpolitischen Regelfall Gleichheit einen Gegenstand braucht, z. B. Ressour
cen, politische Freiheit oder Zufriedenheit. Es geht nicht nur darum, wie der sprich
wörtliche Kuchen verteilt wird, sondern auch, dass es überhaupt einen Kuchen gibt 
und wie groß dieser ist. Dabei nehmen wir mehrheitlich an, dass gerechtere, das heißt 
häufig gleichere, Verteilungen möglich sind, wenn mehr von der Ressource zur Verfü
gung steht. Deswegen ist Effizienz ebenfalls ein Ziel sozialstaatlicher Regelungen. 
Gleichheit ohne Effizienz ist ein leeres Versprechen, Effizienz ohne Gleichheit ist sehr 
wahrscheinlich ungerecht.

Die Perspektiven der betroffenen Individuen werden ebenso einbezogen wie die 
der nachrückenden Kohorten (das heißt Generationen), der Arbeitgeber, des Staates 
und der Gesellschaft. Unter regelmäßigem Rückgriff auf die vorangegangenen Teile 
wird moralphilosophisch analysiert und abgewogen, ob kalendarische Altersgren
zen moralisch zulässig sind oder nicht. Dabei wird immer wieder zwischen der Aus
scheidegrenze und der Anspruchsgrenze unterschieden, die unterschiedliche Effekte 
haben, auch wenn sie in der Praxis mal härter, mal weicher zusammenfallen mögen. 
In der Summe wird sich zeigen, dass kalendarische Altersgrenzen grundsätzlich zuläs
sig und sogar geboten erscheinen. Das heißt nicht, dass sie das alleinige oder das be
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stimmende Merkmal sein sollten, um über das Schicksal von Menschen, also in die
sem Fall den Renteneintritt, zu entscheiden. Es heißt aber, dass sie ein Faktor sind, der 
gewisse Vorteile mit sich bringt, die kein anderer Zugangsfaktor bieten kann, darunter 
die Willkürgleichheit, die Transparenz und die Planbarkeit.

Im Wunsch, kalendarische Altersgrenzen abzuschaffen, sind sich zwei höchst un
terschiedliche Fraktionen einig. Es sind einerseits die Verfechter der Menschenrechte, 
die in kalendarischen Altersgrenzen eine entwürdigende und schädliche Willkür se
hen. Es sind andererseits die Marktliberalen, die in kalendarischen Altersgrenzen ein 
Hemmnis zur Aktivierung einer großen Bevölkerungsschicht auf dem Arbeitsmarkt 
und ein Hemmnis für das freie Spiel des Marktes sehen. Gerade diese ungewöhnliche 
Allianz legt nahe, dass man genau hinschauen sollte, ob und wie man sich politisch 
zur Frage von Altersgrenzen verhält. Eine genaue Betrachtung der Argumente ermög
licht erst, das selbstgewählte Ziel stringent zu verfolgen. Andernfalls droht man zum 
Steigbügelhalter für die andere Fraktion zu werden. Denn die Einigkeit besteht ja nur 
in diesem Zwischenziel, nicht in dem dahinter liegenden gesellschaftlichen Ideal.

Grundsätzlich scheint es eine gewisse Berührungsangst vor einer öffentlichen 
Debatte darüber zu geben, was ein Rentensystem eigentlich leisten soll und was es 
vielleicht nicht leisten kann. Das gilt insbesondere für die politische Sphäre. Aber auch 
aus der praktischen Philosophie wären mehr Impulse für dieses konkrete sozialstaat
liche Feld wünschenswert. Unter dem Strich bleiben Diskurse über Rentenpolitik oft 
so nebulös, reflexhaft und unterkomplex, dass sich darauf keine zukunftsträchtige 
Rentenpolitik aufbauen lässt. Zur Steigerung der Qualität der Debatten sollte man bei 
den grundsätzlichen Punkten – Was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist das Ziel 
des Rentensystems? Wie verstehen wir Gerechtigkeit? – beginnen, anstatt dass alle Sei
ten nur dafür kämpfen, nicht hinter ihren Status quo zurückzufallen. Mit anderen 
Worten: Wir brauchen mehr Moralphilosophie als Unterbau für Politik im Allgemei
nen und das Rentensystem und kalendarische Altersgrenzen im Speziellen. Als Teil 
dieses Unterbaus ist auch die vorliegende Arbeit zu verstehen.

Diese Arbeit soll einen umfassenden Beitrag zur praktischen Philosophie über 
kalendarische Altersgrenzen liefern und damit eine Leerstelle1 füllen, aufgrund derer 
es nicht zuletzt auch vielen politischen Diskussionen an einem gerechtigkeitstheoreti
schen Fundament mangelt. Ich hoffe, dass die philosophische Theorie an die entwi
ckelten Gedankengänge anknüpfen und dass die politische Praxis auf ihnen aufbauen 
kann.

1 In der Tat finden sich viele Überlegungen zu Altersgrenzen in der umfangreichen Literatur zur Altersdiskriminierung aus 
juristischer und politischer Sicht, darunter Caradec et al. 2009; Macnicol 2005; Fredman & Spencer 2003; Palmore 1999; 
Jolls 1996; Palmore 1972; Kindel & Schackow 1957. In den philosophischen Arbeiten sind kalendarische Altersgrenzen 
häufig eine Denkfigur oder politisches Faktum in allgemeinen Überlegungen zur Rolle des Alters, aber meist nicht der 
Kern der Betrachtung. Wichtige Arbeiten sind zum Beispiel Lippert-Rasmussen 2019; Knell 2017; Gosseries 2014; McKerlie 
2012; Gosseries 2007; Schauer 2003; Cupit 1998; Williams 1997; McKerlie 1992; Rüberg 1991. Ganz konkret u Altersgrenzen 
geht es aus jeweils politischer oder historischer Sicht zum Beispiel in Igl 2012; Kindel und Schackow 1957; Künemund und 
Vogel 2018; Lepinski et al. 1964; Timmer 2008; Trebeck 2008. Aber eine Arbeit, die all diese Überlegungen zusammenführt, 
um daraus ein moralphilosophisches Fundament zu diskutieren und zu entwickeln, das zur zielgenauen Grundlage politi
scher Anwendung werden kann, gibt es nach Kenntnis des Autors bisher nicht. Mit dieser Arbeit soll daher ein systemati
scher Überblick geschaffen werden, der philosophische Debatten zusammenführt und in den politischen und gesell
schaftlichen Kontext setzt.
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